
Erste Satzung zur Neufassung der Wahlordnung (Satzung) der Studierendenschaft der 
Muthesius Kunsthochschule 

ENTWURF  

Vom 17.10.2024 

 

 

 

Hinweis:​
Bis zur Veröffentlichung der URL im Nachrichtenblatt Hochschule des MBWFK Schleswig-Holstein 
hat diese Satzung Entwurfscharakter. 

Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der Muthesius Kunsthochschule:​
21.04.2026 (Internetlaunch) 

Aufgrund von § 73 Abs. 3 in Verbindung mit § 73 Abs. 2 des Gesetzes über die Hochschulen und das 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz – HSG) in der Fassung vom 28. Februar 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Februar 2011 
(GVOBl. Schl.-H. S. 34, ber. GVOBl. Schl.-H. S. 67), wird nach Beschlussfassung durch das 
Studierendenparlament der Muthesius Kunsthochschule vom 17.10.2024 und nach Genehmigung 
durch das Präsidium vom 11.02.2026 folgende Satzung erlassen: 
 
 
§ 1 Neufassung der Wahlordnung 

Die Wahlordnung (Satzung) der Studierendenschaft der Muthesius Kunsthochschule vom 30.01.2012 
wird in der als Anlage beigefügten Fassung vom 17.10.2024 vollständig neu gefasst. 

 
§ 2 Außerkrafttreten der bisherigen Wahlordnung 

Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Wahlordnung (Satzung) der Studierendenschaft der 
Muthesius Kunsthochschule vom 30.01. 2012 außer Kraft. 

 
§ 3 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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